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TOP VI  Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer  

  
Betrifft:  Ärztlich-ethische Belange im Kontakt mit Flüchtlingen / Asylbewerbern  

Entschließung  

  
 

 

Auf Antrag von Herrn Prof. Dr. Dr. habil. Dietrich (Drucksache VI - 78) fasst der 111. Deutsche Ärztetag 

folgende Entschließung: 
   

Der Deutsche Ärztetag fordert die Landesärztekammern sowie die Ärztinnen und Ärzte auf, dafür Sorge zu 

tragen, dass die ärztlich-ethischen Belange und die Deklaration von Genf im Kontakt mit Flüchtlingen 

gewahrt werden.  

Hintergrundinformation: 

Zunehmend sind die Menschenrechte von Flüchtlingen/Asylbewerbern als Patientinnen und Patienten in 

Gefahr, wenn Ärzte vermehrt in ordnungs- und polizeirechtliche Maßnahmen eingebunden werden.  

 Es ist bekannt, dass Ärzte ihre Dienste als sogenannte „Fachärzte für Flugmedizin“ zur Verfügung 
stellen, um im Auftrag von Ausländerbehörden bei Flüchtlingen, die ausgewiesen werden sollen, 
Reisefähigkeit zu bescheinigen und diese ggf. auch auf dem Flug in die Herkunftsländer zu 
begleiten. Es handelt sich dabei um kranke und in Behandlung stehende Patientinnen und 
Patienten, bei denen eine Traumatisierung im Raum steht und die durch Krankenhausberichte und 
ärztlich/psychologisch/psychotherapeutische Stellungnahmen belegt sind. 

 Auch bei Flüchtlingen/Asylbewerbern, denen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nur 
eingeschränkte Leistungen zustehen, versagen Ärzte im Auftrag von Sozialämtern Patienten 
manchmal dringend erforderliche Behandlungen und Operationen, so dass die Krankheiten zu 
Chronifizierung und Sekundärkrankheiten, zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der 
Lebensqualität und zu Schmerzzuständen führen (z. B. defekte und nicht mehr passende 
Unterschenkelprothese).  

 Bei der Altersfestlegung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) lassen sich Ärzte 
einbinden in Altersfeststellungen, die durch die Behörden erfragt werden. Dabei sind die 
Festlegungen und damit die Asylverfahrensfähigkeit auf das Alter von 16 Jahren willkürlich, zumal 
bei dem so bestimmten Alter durch die Rechtsmediziner eine Abweichung von +/- 2 Jahren 
beschrieben wird. Die körperliche Untersuchung, Inaugenscheinnahme und Nacktfotos bei diesen 
Kindern und Jugendlichen durch ein Gremium von mehreren Ärzten, Zahnarzt und Fotografen 
kommt einer Körperverletzung und einer psychischen Schädigung gleich. Zusätzlich geht eine 
solche Altersfestlegung an der Schutzbedürftigkeit und an möglichen Traumafolgestörungen des 
Kindes/Jugendlichen vorbei. Die erforderliche psychiatrisch/psychotherapeutische Untersuchung 
wird so verhindert. Es kann sich um junge Menschen handeln, ggf. um ehemalige  Kindersoldaten, 
die in ihrer Kindheit und auf der Flucht schwerste Gewalterfahrungen und Verluste erlitten haben 
und deren kindgerechte Entwicklung verhindert wurde.  
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Weltärztebund 

DEKLARATION VON GENF 

Verabschiedet von der 2. Generalversammlung des Weltärztebundes,  

Genf, Schweiz, September 1948 

und revidiert von der 

22. Generalversammlung des Weltärztebundes 

Sydney, Australien, August 1968 

und revidiert von der 

35. Generalversammlung des Weltärztebundes 

in Venedig, Italien, Oktober 1983 

und revidiert von der 

46. Generalversammlung des Weltärztebundes 

Stockholm, Schweden, September 1994 

GELÖBNIS 

Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich feierlich mein Leben in den Dienst der 

Menschlichkeit zu stellen. 

Ich werde meinen Lehrern die schuldige Achtung und Dankbarkeit erweisen. 

Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben. 

Die Gesundheit meines Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns sein. 

Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod des Patienten hinaus wahren. 

Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die edle Überlieferung des ärztlichen Berufes 

aufrechterhalten. 

Meine Kolleginnen und Kollegen sollen meine Schwestern und Brüder sein. 

Ich werde mich in meinen ärztlichen Pflichten meinem Patienten gegenüber nicht beeinflussen lassen 

durch Alter, Krankheit oder Behinderung, Konfession, ethnische Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 

politische Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung oder soziale Stellung. 

Ich werde jedem Menschenleben von seinem Beginn an Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter 

Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit anwenden. 

Dies alles verspreche ich feierlich, frei und auf meine Ehre. 

 


